
Leitfaden mit Checkliste 
Blankoverordnung Physiotherapie
korrekt abrechnen
Dieses Dokument hilft dir, typische Absetzungsgründe zu vermeiden
und die Blankoverordnung sicher und regelkonform abzurechnen.



Worum geht es in diesem Leitfaden?

Die Abrechnung der Blankoverordnung in der Physiotherapie unterscheidet sich deutlich
von der klassischen Heilmittelverordnung. Viele Praxen sind fachlich sicher, fühlen sich
bei der Abrechnung aber unsicher – vor allem wegen zusätzlicher Leistungen, neuer
Begriffe und des Ampelsystems.

Dieser Leitfaden richtet sich an:

Praxisinhaber
Mitarbeitende in Anmeldung und Abrechnung
Therapeuten, die Blankoverordnungen selbst abrechnen

Ziel ist es, dir Sicherheit zu geben – nicht durch Juristendeutsch, sondern durch eine klare
Struktur, einfache Erklärungen und eine konkrete Abhakliste für den Praxisalltag.

Wie du diesen Leitfaden nutzen solltest

Die Blankoverordnung wird nicht wie ein klassisches Rezept abgerechnet.
Entscheidend ist nicht, was theoretisch möglich wäre, sondern was tatsächlich erbracht
wurde.

Grundprinzip:

Die Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss der Blankoverordnung
Diagnostische Leistungen (PD, BD) sind eigene abrechenbare Positionen
Das Ampelsystem steuert die Vergütung, nicht die Abrechenbarkeit

Wenn du diese Logik verinnerlicht hast, wird die Abrechnung deutlich übersichtlicher.



Die wichtigsten Begriffe kurz erklärt

Blankoverordnung
Heilmittelverordnung, bei der der Arzt nur die Diagnose festlegt. Art, Umfang und
Frequenz der Therapie entscheidet der Physiotherapeut.

Diagnosegruppe EX
Diagnosegruppe für Schultererkrankungen. Aktuell ist die Blankoverordnung
ausschließlich für diese Gruppe zugelassen.

Physiotherapeutische Diagnostik (PD)
Verpflichtende Erstdiagnostik zu Beginn der Blankoverordnung. Sie ist einmal pro
Verordnung abrechenbar und zuzahlungspflichtig.

Bedarfsdiagnostik (BD)
Optionale Verlaufsdiagnostik. Sie darf einmal pro Blankoverordnung abgerechnet werden,
frühestens 28 Kalendertage nach der PD.

Ampelsystem
Steuerungsinstrument für die Vergütung. Leistungen im roten Bereich sind erlaubt,
werden aber mit Abschlag vergütet.

Versorgungspauschale
Einmalige Pauschale pro Blankoverordnung zur Abdeckung des zusätzlichen Planungs-
und Organisationsaufwands. Keine Zuzahlung.

Zuzahlung
Gesetzlicher Eigenanteil des Patienten. Bei Blankoverordnungen wird er in der Praxis
meist erst nach Abschluss berechnet.



Leitfaden: So denkst du die Abrechnung der
Blankoverordnung richtig

Die Abrechnung der Blankoverordnung funktioniert anders als bei klassischen
Heilmittelverordnungen. Wer versucht, sie nach alten Mustern abzuwickeln, gerät schnell
in Unsicherheit. Der wichtigste Perspektivwechsel lautet: Bei der Blankoverordnung
rechnest du keine „Verordnung“ ab, sondern einen Versorgungsprozess.

Verordnung als Rahmen verstehen

Die Blankoverordnung gibt nur drei Dinge vor:
die medizinische Diagnose (Diagnosegruppe EX),
den Behandlungszeitraum (maximal 16 Wochen),
die Verantwortung liegt beim Physiotherapeuten.

Alles Weitere – Art, Umfang und Frequenz der Therapie – entsteht erst im Verlauf.
Das ist der Grund, warum die Abrechnung erst am Ende sinnvoll und korrekt ist.

Diagnostik ist Teil der Abrechnung – nicht nur Vorbereitung

Mit der Blankoverordnung wird Diagnostik erstmals sichtbar vergütet.
Die physiotherapeutische Diagnostik (PD) steht am Anfang und bildet die
Grundlage für den gesamten Behandlungsplan. Die Bedarfsdiagnostik (BD) dient
der Überprüfung und Anpassung im Verlauf.

Beide Leistungen sind:
klar definiert,
eigenständig abrechenbar,
und müssen sauber dokumentiert sein.

Wer Diagnostik „nebenbei“ dokumentiert, verschenkt Sicherheit bei der
Abrechnung.



Das Ampelsystem richtig einordnen

Das Ampelsystem ist kein Behandlungsverbot und keine Abbruchregel.
Es steuert ausschließlich die Vergütung:
Grüner Bereich: volle Vergütung
Roter Bereich: Vergütung mit Abschlag

Leistungen im roten Bereich sind zulässig, solange sie fachlich begründet sind.
Die Dokumentation ist hier wichtiger als das reine Zählen von Einheiten.

Zuzahlung logisch denken – nicht technisch

Da zu Beginn nicht feststeht, wie viele Behandlungen erfolgen, ist eine
Vorauszahlung oft unpraktisch.

In der Praxis hat sich bewährt:
die Zuzahlung erst nach Abschluss der Blankoverordnung zu berechnen,
Patienten frühzeitig über dieses Vorgehen zu informieren.

Das sorgt für Transparenz und reduziert Rückfragen erheblich.

Abrechnung erst, wenn der Fall abgeschlossen ist

Die Blankoverordnung ist kein fortlaufendes Rezept, sondern ein
abgeschlossener Behandlungsfall.

Erst wenn:
alle Leistungen erbracht sind,
Diagnostik abgeschlossen ist,
der Verlauf dokumentiert wurde,

sollte die Abrechnung erfolgen. Das minimiert Fehler und erleichtert die
Übersicht.



Abhakliste: Blankoverordnung Physiotherapie abrechnen

1. Rezeptannahme

☐ Blankoverordnung eindeutig auf Muster 13 gekennzeichnet
☐ Diagnose gehört zur Diagnosegruppe EX
☐ Verordnungszeitraum korrekt (max. 16 Wochen)
☐ Keine parallele Heilmittelverordnung für dieselbe Lokalisation
☐ Hausbesuch (falls relevant) ärztlich verordnet

Die Rezeptannahme entscheidet über alles
Viele Absetzungen entstehen nicht bei der Abrechnung, sondern bereits bei der
Annahme. Unklare Kennzeichnungen oder falsche Diagnosegruppen sollten vor
dem ersten Termin geklärt werden – nicht erst am Ende.

2. Physiotherapeutische Diagnostik (PD)

☐ PD zu Beginn durchgeführt
☐ PD nur einmal pro Blankoverordnung abgerechnet
☐ PD korrekt dokumentiert
☐ Zuzahlung für PD berücksichtigt

3. Bedarfsdiagnostik (BD) – falls genutzt

☐ BD höchstens einmal abgerechnet
☐ Mindestabstand von 28 Kalendertagen zur PD eingehalten
☐ BD fachlich begründet und dokumentiert

Diagnostik sichtbar dokumentieren
PD und BD sollten klar als eigene Leistungen erkennbar sein.
Unauffällige Befundtexte ohne eindeutige Zuordnung sind ein häufiger
Absetzungsgrund.



4. Therapie & Ampelsystem

☐ Max. zwei vorrangige Heilmittel pro Behandlungstag
☐ Max. ein ergänzendes Heilmittel pro Termin
☐ Ampelgrenzen geprüft
☐ Überschreitungen fachlich begründet

5. Versorgungspauschale

☐ Versorgungspauschale einmal abgerechnet
☐ Keine doppelte Abrechnung
☐ Keine Zuzahlung erhoben

6. Zuzahlung

☐ Zuzahlung erst nach Abschluss berechnet
☐ Patient vorab informiert
☐ Keine Vorauszahlung auf unbekannte Gesamtmenge

Zuzahlung lieber erklären als diskutieren
Patienten reagieren deutlich entspannter, wenn sie frühzeitig wissen, warum die
Zuzahlung erst am Ende feststeht. Ein kurzer Hinweis beim ersten Termin spart
später Zeit und Nerven.

7. Abrechnung abschließen

☐ Alle Leistungen vollständig erfasst
☐ Keine Leistungen doppelt abgerechnet
☐ Abrechnung erst nach Abschluss der Verordnung
☐ Dokumentation vollständig und nachvollziehbar



zum Artikel

mehr Infos

Wie geht es weiter?

Du willst die Blankoverordnung noch besser verstehen?
Die Abrechnung ist nur ein Teil der Blankoverordnung. In unserem ausführlichen
Grundlagenartikel erfährst du, wie die Blankoverordnung in der Physiotherapie
funktioniert, welche Spielräume du hast und worauf es im Praxisalltag wirklich
ankommt.

Abrechnung einfacher machen – mit der richtigen Praxissoftware
Viele Praxen nutzen Praxissoftware, um bei Blankoverordnungen sicher durch
Prozesse wie PD, BD, Ampelsystem und Abrechnung geführt zu werden. Eine gut
strukturierte Software reduziert Fehler, spart Zeit und gibt Sicherheit im Alltag

Richtig gute Praxissoftware aus Potsdam.

Henara GmbH | Rudolf-Breitscheid-Str. 162 | 14482 Potsdam
w w w . h e n a r a . e u

mehr Infos

Blankoverordnungen einfach abrechnen lassen 
Die Abrechnung der Blankoverordnung ist komplex und zeitaufwendig. Viele
Praxen entscheiden sich deshalb dafür, diesen Bereich an ein spezialisiertes
Abrechnungszentrum auszulagern – besonders bei Blankoverordnungen.

https://henara.eu/blog-artikel/wissen/blankoverordnung-physiotherapie-schulter/
https://henara.eu/loesungen/praxissoftware/
https://henara.eu/loesungen/abrechnungsservice/

